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 Die Einflussgrößen Gas, Kohle und auch die Emissionszertifikate legten mit einer erhöhten Nachfrage nach fossilen Brennstoffen 

in Asien, durch eine Hitzewelle und mit der Erwartung einer höheren fossilen Verstromung in den Wintermonaten, zu

 Terminmarkt Strom:

1. Historische Preisspitze am  26.08.2022 mit 985,00 €/MWh

2. Abbau der Risikoprämien durch mildes Wetter sowie sinkende 

Gas- und Kohlepreise, zusätzlich wurden in Frankreich nach 

Wartungsarbeiten wieder mehr Kraftwerke ans Netzgeschlossen 

à Angebot-Nachfrage Situation entspannt sich

3. Aktuell impliziert eine mögliche Verzögerung der Wartungen an 

französischen KKW eine erhöhte Nachfrage im Kraftwerksbereich 

im kommenden Winter, die Brennstoffe Gas und Kohle legten mit 

einer verstärkten Nachfrage aufgrund einer Hitzewelle in Asien 

kräftig zu, auch die Emissionszertifikate reagierten bullish, mit der 

Aussicht auf eine erhöhte Verstromung mit fossilen Brennstoffen  

à Analysten erwarten eine seitwärts Bewegung
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– Stadtwerkeausschuss –

BERICHT ÜBER DIE STROMPREISENTWICKLUNG

Anlage 01 zur Niederschrift SWA 14.06.2023
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 Preisbildung für die Privatkunden im Strombereich

 Terminmarkt Strom:

 Die Strombeschaffung beginnt zwei Jahre vor dem 

Lieferbeginn (sukzessive Beschaffung – in 2021 und 2022 

wurde für das Lieferjahr 2023 beschafft)

 Es erfolgt innerhalb des Lieferjahres 2023 keine 

Beschaffung mehr, es wird jedoch ein Monatsausgleich 

gemacht, welcher Strukturabweichungen ausgleicht

 Neben dem Monatsausgleich können Abweichungen der 

Ist-Abnahmemengen zu den prognostizierten 

Abnahmemengen sowie die Veränderung von 

Risikoaufschlägen für Preisänderungen innerhalb des 

Lieferjahres sorgen

Beschaffungszeitraum

– Stadtwerkeausschuss –

BERICHT ÜBER DIE STROMPREISENTWICKLUNG
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bei einem Verbrauch von 2.100 kWh/a Stand 13.06.2023

* mit 19% Umsatzsteuer

 Versorger im Norden

Preise der Grundversorgung

Versorger Vertragsart

Arbeitspreis 

Ct/kWh 

brutto

Grundpreis 

EUR/Jahr brutto

Durchschnitts-

preis brutto in 

Ct/kWh

Gesamt-

preis brutto 

in €/a

Preisstand*

Stadtwerke Neumünster Grundversorgung 39,90         158,27               47,44                   996,17     Preise ab 01.07.2023, Netzgebiet SH-Netz

Stadtwerke Flensburg Grundversorgung 43,33         99,40                  48,06                   1.009,33  Preise seit 01.04.2023

Stadtwerke Norderstedt Grundversorgung 46,87         74,28                  50,41                   1.058,55  Preise ab 01.10.2023

Stadtwerke Norderstedt Grundversorgung 49,00         74,28                  52,54                   1.103,28  Preise ab 01.07.2023

Stadtwerke Wedel Grundversorgung 47,99         115,80               53,51                   1.123,65  Preise seit 01.01.2023

Gemeindewerk Halstenbek Grundversorgung 52,51         95,20                  57,04                   1.197,91  Preise seit 01.01.2023

E.ON Grundversorgung 54,597       186,057             63,46                   1.332,59  Preise ab dem 01.03.2023 für Henstedt-Ulzburg

Stadtwerke Rendsburg Grundversorgung 59,84         126,00               65,84                   1.382,64  Preise seit 01.01.2023

Stadtwerke Quickborn Grundversorgung 58,55         194,88               67,83                   1.424,43  Preise seit 01.01.2023 / Preissenkung angekündigt lt. Webseite

– Stadtwerkeausschuss –

WETTBEWERBSVERGLEICH STROM
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BESCHLUSSVORLAGE ALLGEMEINE PREISE FÜR DIE
GRUNDVERSORGUNG MIT STROM ZUM 01.10.2023

Vorlage: B 23/0223/1
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„ALLGEMEINE PREISE FÜR DIE
GRUNDVERSORGUNG MIT STROM“ ZUM 01.10.2023

– Stadtwerkeausschuss –

Grundpreis Arbeitspreis Grundpreis Arbeitspreis Grundpreis Arbeitspreis

in € / Jahr in Ct / kWh in € / Jahr in Ct / kWh in € / Jahr in Ct / kWh

A. Kostenveränderungen 94,68 40,674 94,68 40,218 0,00 -0,456

I. Netzentgelte, davon

- Arbeitspreis 8,390 8,390 0,000

- Grundpreis 60,72 60,72 0,00

- Entgelte Messstellenbetrieb 9,00 9,00 0,00

∑ I. 69,72 8,390 69,72 8,390 0,00 0,000

II. Belastungen und Abgaben, 

davon

- Stromsteuer 2,050 2,050 0,000

- EEG-Umlage (EEG) 0,000 0,000 0,000

- KWK-Umlage (KWKG § 9) 0,357 0,357 0,000

- NEV-Umlage (Strom NEV § 19) 0,417 0,417 0,000

- Offshore-Umlage (EnWG § 17) 0,591 0,591 0,000

- Umlage abschaltbare Lasten 

(AbLaV § 18) 0,003 0,003 0,000

- Konzessionsabgabe 1,590 1,590 0,000

∑ II. 0,00 5,008 0,00 5,008 0,00 0,000

III. Übrige Kosten                   

-Beschaffung, Vertrieb, EK-

Verzinsung                     24,96 27,276 24,96 26,820 0,00 -0,456

∑ III.  24,96 27,276 24,96 26,820 0,000 -0,456

B. Umrechnung 

Kostenänderungen auf 

Quartal IV/2023 -1,789

C. Marktanpassung 

Verkaufspreise zum 01.10.2023

davon: davon:

- Grundpreis 62,42 62,42 0,00

- Arbeitspreis 41,18 39,39 -1,79

D. Preisanpassung brutto (19%) 74,28 49,00 74,28 46,87 0,00 -2,13

durchschnittlich für Jahresverbrauch Tarif E (rd.2.100 kWh/Kd./a) -1,789 Ct/kWh

Herleitungstabelle Stromgrundversorgungspreise zum 01.10.2023

Herleitung Preisanpassung 

Grundversorgung Strom

Differenz, nettoalt (01.07.2023), netto Prognose (01.10.2023), netto
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Änderungen Tischvorlage gegenüber Einladung
 Beschaffungsportfolio

 Einladung: Kostensenkung von – 0,600 Ct/kWh (netto)

 Tischvorlage: Kostensenkung von – 0,456 Ct/kWh (netto)

 Verkaufspreis – Anpassungsbedarf zur Kostendeckung

 Einladung: Senkung Grundversorgungspreis von   - 2,35 Ct/kWh (netto) im Arbeitspreis

 Tischvorlage: Senkung Grundversorgungspreis von   - 1,79 Ct/kWh (netto) im Arbeitspreis

 Preisanpassung gemäß Tischvorlage:

 - 2,13 Ct/kWh (brutto) im Arbeitspreis

 entspricht - 11,41 € im Jahr 2023 (bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 2.100 kWh im Jahr)

Ist bis Ende Juli absehbar, dass dieser Beschluss die aktuelle Marktentwicklung nicht mehr abbildet und sich die Kostenbestandteile 

drastisch zum 01.10.2023 verändern, muss nach Rücksprache und Zustimmung des/der Stadtwerkeausschussvorsitzenden gegebenenfalls 

am 09.08.2023 eine Sondersitzung einberufen werden.

„ALLGEMEINE PREISE FÜR DIE
GRUNDVERSORGUNG MIT STROM“ ZUM 01.10.2023

– Stadtwerkeausschuss –


